
Neue Ausbildung und 
neue Prüfungen für 
Technische Zeichner /-innen 

Dieter Buschhaus 

Die technisch-zeichnerischen Beru
fe gelten als Querschnittsberufe. 
Ihre Ausbildung erfolgt in der In
dustrie, im Öffentlichen Dienst und 
im Handwerk. Die Ausgebildeten 
sind in ca. 50 Wirtschaftszweigen 
beschäftigt. Das lnkrafttreten der 
neuen Ausbildungsordnung Tech
nische/r Zeichner /-in ist für den 
1. August 1993 geplant. Parallel 
zur Ausbildungsordnung wurde 
eine Fortbildungsregelung zum/zur 
Konstrukteurt-in entwickelt, die 
nicht nur für Technische Zeichner/ 
-innen, sondern auch für Fachar
beiter und Gesellen eine Aufstiegs
möglichkeit bietet. 

Struktur und Inhalte der Ausbildung 

Die neue Struktur des Ausbildungsberufs 

Technische/r Zeichner I -in (Abbildung) orien

tiert sich an dem Fachrichtungsmodell der 

industriellen Metall berufe. Die Ausbildungs

dauer beträgt wie bisher 3,5 Jahre, wobei der 

Anteil der Werkstattausbildung um ein hal

bes Jahr auf ein Jahr verkürzt und über die 

gesamte Ausbildung verteilt wurde. Die Aus

bildung gliedert sich in einen zweijährigen 

gemeinsamen und einen 1,5jährigen fach

richtungsspezifischen Teil. Um diese grund

sätzliche Gliederung verwirklichen zu kön

nen, mußten in einigen Punkten spezielle Lö

sungen gefunden werden, die die fachlichen 

Differenzierungen der Ausbildungsbetriebe 

berücksichtigen. 

Die beiden ersten Ausbildungsjahre weisen 

für alle Auszubildenden gemeinsame Ausbil-

Abbildung: Neue Struktur des Ausbildungsberufes Technischer Zeichner/ Technische Zeichnerin 
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dungsziele und -inhalte auf. Neben den be

rufsfeldübergreifenden enthält der Ausbil

dungsrahmenplan auch Inhalte, die spezi

fisch für die Berufsfelder Metall-, Elektro

und Holztechnik sind. Beispielsweise müs

sen künftig auch die Ausbildungsbetriebe der 

Metall- und Holztechnik die Grundlagen der 

Elektrotechnik in die Ausbildung aufneh

men. Allerdings hat ein elektrotechnischer 

Betrieb mit den vorgesehenen Vertiefungs

phasen mehr Zeit für die Vermittlung fach

spezifischer Inhalte. So kann er statt in sechs 

Wochen die Grundlagen der Elektrotechnik 

in 20 Wochen vermitteln. 

Die Ausbildung kann nach den beiden ge

meinsamen Jahren in einer der fünf Fach

richtungen Maschinen- und Anlagentechnik, 

Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik, Stahl

und Metallbautechnik, Elektrotechnik oder 

Holztechnik fortgesetzt werden. Die bei der 

Neuordnung vorgenommene starke Bünde

lung von Branchen in Form von Fachrichtun

gen erforderte bei bestimmten Lernzielen 

eine zusätzliche Differenzierung nach Ar

beitsgebieten durch alternative Formulierun

gen. Beispielsweise erfolgte in der Fachrich-

tung Maschinen- und Anlagentechnik in eini

gen Punkten eine Unterscheidung nach den 

Arbeitsgebieten Maschinen-, Apparate- und 

Schiffbau. 

Die traditionelle Ausbildung am Zeichen

brett wird bereits im zweiten Jahr durch eine 

systematische Einführung in das rechnerun

terstützte Zeichnen ergänzt. Im dritten und 

vierten Ausbildungsjahr werden technische 

Unterlagen je nach den betrieblichen Bedin

gungen am Zeichenbrett oder am Bildschirm 

erstellt, wobei das rechnerunterstützte 

Zeichnen mit zwölf Wochen einen hohen 

Stellenwert hat. 

Der Ausbildungsrahmenplan für die betrieb

liche Ausbildung wird mit dem schulischen 

Rahmenlehrplan abgestimmt. Der Berufs

schulunterricht zielt im ersten und zweiten 

Ausbildungsjahr auf eine branchenübergrei

fende Grund- und berufliche Fachbildung. 

Anhand von Beispielen können Inhalte bran

chenspezifisch vermittelt werden. In den 

letzten anderthalb Jahren beziehen sich die 

Lerngebiete jeweils auf die berufliche Fach

bildung in den Fachrichtungen. Im Lernge-
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biet Produkttechnologie ist eine Differenzie

rung in Arbeitsgebiete vorgenommen wor

den. 

Infolge der verstärkten internationalen Zu

sammenarbeit und der rechnerunterstützten 

Zeichnungserstellung werden Technische 

Zeichner I -innen zunehmend mit fremd

sprachlichen Beschriftungen und Texten kon

frontiert. Die Sachverständigen haben sich 

deshalb nachhaltig für die Aufnahme von 

Englisch in den Berufsschulunterricht einge

setzt. Im Rahmen1ehrplan ist innerhalb des 

Lerngebietes Technische Kornmunikation die 

Fachsprache Englisch mit einem Umfang 

von insgesamt 50 Stunden aufgenommen 

worden. 

Neues Prüfungskonzept 

Bei der Neuordnung der industriellen Me

tallberufe wurde erstmals in einer Ausbil

dungsordnung die Trennung von Fertigkeiten 

und Kenntnissen aufgehoben und das selb

ständige Planen, Durchführen und Kontrol

lieren der Arbeit festgeschrieben . Die Aus

bildungsordnung für Technische Zeichner I 

Technische Zeichnerinnen sieht darüber hin

aus eine gemeinsame Prüfung der Fertigkei

ten und Kenntnisse vor. Damit soll die in der 

Ausbildung erworbene berufliche Hand

lungsfähigkeit auch in der Prüfung nachge

wiesen werden. 

Aus fachlicher Sicht wurde eine integrierte 

Prüfung der Fertigkeiten und Kenntnisse von 

allen an der Neuordnung Beteiligten als we

sentlicher Fortschritt für die Prüfungspraxis 

angesehen. Gerade bei den zeichnerischen 

Ausbildungsberufen war die bisherige künst

liche Trennung in zeichnerische Aufgaben 

des praktischen Prüfungsteils und zeichneri

schen Aufgaben im Prüfungsfach Technisches 

Zeichnen unverständlich. Hinzu kommt, daß 

die Anfertigung einer Zeichnung nicht ohne 

Kenntnisse aus den bisherigen Prüfungs

fächern Technische Mathematik und Techno

logie möglich ist. Lediglich das Prüfungs-

fach Wirtschafts- und Sozialkunde bleibt als 

eigenständiges Fach erhalten. 

Die Prüfungsanforderungen sind in Form 

von Arbeitsaufträgen formuliert, die der be

ruflichen Praxis entsprechen. Die Arbeits

aufträge umfassen die Informationsbeschaf

fung und Planung der Arbeit, die Klärung 

technischer Einzelheiten und Berechnungen, 

die Erstellung der Zeichnung am Zeichen

brett oder an einer CAD-An1age sowie die 

Kontrolle der Ergebnisse. Mindestens ein 

Arbeitsauftrag ist rechnerunterstützt zu bear

beiten, wobei die Durchführung möglichst 

an der An1age erfolgen soll , an der der Prüf

ling ausgebildet wurde. Andernfalls ist ihm 

Gelegenheit zu geben, die An1age, an dem 

die Prüfung erfolgt, zuvor kennenzulernen. 

In einer Reihe von Industrie- und Handels

kammern wurde die neue Prüfungsform er

probt. Dabei ergab sich, daß diese Prüfun

gen organisier- und durchführbar sind. Be

stätigt wurde auch, daß diese Form beson

ders praxisnah ist, d. h., der späteren Berufs

tätigkeit sehr nahekommt Deshalb sei sie 

einer traditionell organisierten Prüfung vor

zuziehen. 

Aufstieg in den 
Konstruktionsbereich -
eine Chance für die 
neugeordneten Metall
und Elektroberufe 

Oskar Hecker 

Der folgende Beitrag stellt die 
Möglichkeit für Facharbeiter der 
neugeordneten Metall- und Elek
troberufe dar, sich im Rahmen der 
Aufstiegsfortbildung im Bereich 
der Konstruktion zu qualifizieren. 
Die Qualifikationsanforderungen 
im Bereich der Konstruktion und 

die dafür geplante Aufstiegsfort
bildung wird skizziert. 

Die Neuordnung als Grundlage 
für eine Höherqualifizierung 

Ein wesentliches Ziel bei der Neuordnung 

der Metall- und Elektroberufe war die Schaf

fung einer breiten Basisqualifikation, die 

auch als Voraussetzung für eine berufsbezo

gene Fortbildung dienen soll. Der Facharbei

ter soll dazu befähigt werden, auch seine be

rufliche Handlungsfähigkeit durch selbstän

diges "Planen", "Durchführen" und "Kon

trollieren" dem Stand der Technik und der 

Arbeitsorganisation entsprechend anzupas

sen. Anhand der differenzierten Qualifika

tionen der Berufsbilder lassen sich aufbauen

de Qualifikationen anschließen, die dann im 

Rahmen von Maßnahmen betrieblicher oder 

außerbetrieblicher Anpassungsfortbildung an

geboten werden können. Neben dieser not

wendigen Anpassungsfortbildung sind aber 

zur Planung der beruflichen Karriere auch 

Aufstiegsmöglichkeiten vorzusehen. Traditio

nell sind dies bisher die Meisterregelungen, 

aber auch neuere Regelungen wie z. B. der 

CNC-Fachmann. 

Durch das verstärkte Eindringen der Infor

mationstechnik, insbesondere in die Berei

che Konstruktion, Arbeitsvorbereitung und 

Produktion und die damit verbundene engere 

Verkettung dieser Bereiche, besteht auch zu

nehmend die Chance für den Wechsel von 

Facharbeitern aus der Produktion in vorge

lagerte Funktionsbereiche: so zum Beispiel 

in die Arbeitsvorbereitung, in die CNC-Pro

grarnrnierung oder in den Konstruktionsbe

reich. Bisher wird dieser Wechsel, der in der 

Regel auch mit einem beruflichen Aufstieg 

verbunden ist, dadurch erschwert, daß es 

keine geregelten Aufstiegsmöglichkeiten 

gibt. Die fachlichen Voraussetzungen sind 

durch die Neuordnung in den Metall- und 

Elektroberufen geschaffen worden, insbe

sondere durch Verstärkung der Berufsbild-

BWP 21/1992/6 • Nachrichten 

I 
55 




